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 Veröffentlicht am 18.01.1996

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §33 Abs1;

FinStrG §34 Abs1;

Rechtssatz

Neben dem Abgabep6ichtigen und dem Abfuhrp6ichtigen kommen als Täter auch diejenigen Personen in Betracht, die

Angelegenheiten dieser Personen - sei es als steuerliche Vertreter, sei es als Auftragnehmer derselben eingebunden in

den letztenendes die Interessen des Abgabengläubigers schützenden Pflichtenkreis - wahrnehmen.
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